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»Papa, gibt es eigentlich auch  
Linksmediziner?«

Frage meiner achtjährigen Tochter im Rahmen 

eines Gesprächs über meinen Beruf 

und was ich so mache.

Michael Tsokos
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VORWORT

Der Tod – oder, auf die Rechtsmedizin bezogen: der Um-
gang mit toten Menschen – übt auf die Lebenden eine 
merkwürdige Faszination aus. Rechtsmediziner sind seit 
einigen Jahren wirklich en vogue. Aber worauf gründet 
sich diese Anziehungskraft eines Berufs, bei dem es um 
die Untersuchung toter Menschen geht? Diese Frage 
muss wahrscheinlich jeder für sich selbst beantworten, 
der sich für Krimis und Thriller interessiert, in denen Tö-
tungsdelikte und mittlerweile auch immer öfter rechts-
medizinische Untersuchungsmethoden eine Rolle spielen. 
Obwohl wir den Tod aus unserem eigenen Leben gerne 
ausklammern, schauen wir bei Todesfällen anderer – zu-
mal, wenn sie auch noch gewaltsam herbeigeführt wur-
den  – gerne und bisweilen sogar fast schon aus einem 
voyeuristischen Impuls zu. Und wir freuen uns, dass wir 
zwar mittendrin, aber eben nicht dabei sind und jeder-
zeit den Krimi zuklappen oder die Fernsehsendung weg-
zappen können.

Nach wie vor beherrschen TV-Serien, bei denen die 
Rechtsmedizin oder forensische Untersuchungsmetho-
den im Mittelpunkt stehen, das abendliche Fernsehpro-
gramm der Deutschen. In dem Kinofilm Abgeschnitten 
hielt mit dem Rechtsmediziner Professor Paul Herzfeld, 
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gespielt von Moritz Bleibtreu, im Herbst 2018 sogar erst-
mals ein Forensiker als zentrale Hauptfigur in einem 
deutschen Thriller Einzug auf die große Leinwand. Die 
Darstellung der Sektionssaalszenen in Abgeschnitten 
sind nicht nur detailgetreu, sondern auch realistisch  – 
kein Wunder, denn die Fachberatung war auch vom 
Feinsten, und als Komparsen agierten echte Rechtsmedi-
zinerinnen und Rechtsmediziner.

Allerdings ist eine solche realistische Darstellung der 
Rechtsmedizin im Film immer noch die Ausnahme und 
nicht die Regel. Was am Tatort beziehungsweise am Lei-
chenfundort, im Sektionssaal oder im Labor der rechts-
medizinischen Institute wirklich passiert, interessiert die 
Menschen brennend; das zeigt sich unter anderem auch 
daran, dass der 2016 erschienene Vorgänger dieses Büch-
leins, Sind Tote immer leichenblass? Die größten Irr­
tümer über die Rechtsmedizin, bei den Lesern sehr viel 
Zuspruch gefunden hatte und insgesamt 16 Wochen auf 
der Spiegel-Bestsellerliste anzutreffen war. Eine Journa-
listin sagte mir erst kürzlich, dass dieses Buch bei vielen 
Krimiautoren und Drehbuchautoren mittlerweile sogar 
Pflichtlektüre sei und quasi als Fachberatung herangezo-
gen würde.

Die vorliegende Fortsetzung beleuchtet nun dreißig 
weitere Irrtümer über die Rechtsmedizin, die sich in den 
Köpfen vieler Krimileser und Fernsehzuschauer festge-
setzt haben.

Kommen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, mit auf eine 
kleine Reise in die Welt der Rechtsmedizin und schauen 


